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VORWORT 

Das vorliegende Jahrbuch enthält die neuesten Angaben 
über die Steuern und tatsächlichen Sozialbeiträge, die in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
erhoben werden. Den Angaben vorangestellt sind die 
Begriffe und Definitionen, auf denen die Gliederung der 
Steuern aufgebaut ist, sowie ein kurzer Kommentar über 
Entwicklung und Struktur des Steuerwesens in den Mit­
gliedstaaten. 

Die nachstehenden drei Steuerkategorien und die Sozial­
beiträge entsprechen den Definitionen des Europäischen 
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG) (1). Dieses unterscheidet nach ihrer volkswirt­
schaftlichen Bedeutung: 

I. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R 61) 
II. Vermögenswirksame Steuern (R 72) 

III. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20) 
IV. Tatsächliche Sozialbeiträge (R 62) 

In dem vorliegenden Jahrbuch wird die Kategorie „Pro­
duktionsteuern und Einfuhrabgaben" noch wie folgt auf­
geschlüsselt: 

R 201. Allgemeine Umsatzsteuern 
R 202. Zölle und Agrarabschöpfungen 
R 203. Verbrauchsteuern 
R 204. Steuern auf Dienstleistungen 
R 205. Grundsteuern 
R 206. Stempel-, Eintragung- und Verkehrsteuern 
R 207. Sonstige Produktionsteuern und Einfuhrabgaben. 

Die aufgegliederten Ländertabellen (Abschnitt IV) ent­
halten Angaben über die Einnahmen für jede einzelne 

Steuer ohne Rücksicht auf Gliederungskriterien. Be­
nutzer, die an einer besonderen Einteilung interessiert 
sind, können somit selbst die ihren Zwecken entspre­
chende Zusammenfassung vornehmen. 

Leser, die sich über die Merkmale (Bemessungsgrund­
lage, Steuerpflichtige, Erhebungsverfahren, usw.) einer 
bestimmten Steuer unterrichten möchten, werden auf die 
Beschreibung in dem von der Kommission der Euro­
päischen Gemeinschaften, Generaldirektion „Finanz­
institute und Steuerfragen", herausgegebenen „Inventar 
der Steuern, Ausgabe 1974" hingewiesen. 

Für Irland beziehen sich die Angaben für 1974 auf das 
Kalenderjahr, während die Angaben der vorhergehenden 
Jahre Haushaltsjahre (1. April bis 31. März) betreffen. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß es sich bei den Angaben 
um Kassenzahlen handelt; der Nachweis erfolgt also im 
Zeitpunkt der kassenmäßigen Vereinnahmung und nicht 
im Zeitpunkt der Fälligkeit. Hieraus erklären sich be­
stimmte Unterschiede zwischen Angaben dieses Jahr­
buches und den entsprechenden Zahlen des Jahrbuches 
„Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen". Die Angaben 
für 1975 sind vorläufig. 

Das Jahrbuch Steuerstatistik ist wie folgt gegliedert: 

I. Begriffe und Definitionen des Europäischen Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 

II. Statistischer Kommentar und Vergleichstabellen 
III. Zusammengefaßte Tabellen nach Ländern 
IV. Aufgegliederte Tabellen nach Ländern. 

(1) Europäisches System Volkswirtschaftl icher Gesamtrechnungen (ESVG). Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, 1970. 
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ABSCHNITT I 

Begriffe und Definitionen des Europäischen Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 

A. Gliederung der Steuern 

Das ESVG unterscheidet drei Kategorien von Steuern: 

1. Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R 61) 
2. Vermögenswirksame Steuern (R72) 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20). 

1.D/'e laufenden Einkommen- und Vermögensteuern 
(R 61) umfassen alle regelmäßig vom Staat und von der 
übrigen Welt erhobenen Zwangsabgaben auf Einkom­
men und Vermögen von institutionellen Einheiten. 

Sie schließen somit Abgaben vom Vermögen, die nicht 
regelmäßig anfallen, wie Erbschaftsteuern und außer­
ordentliche Vermögensabgaben, aus. 

Zu den laufenden Einkommen- und Vermögensteuern 
rechnen insbesondere: 

a) Steuern vom Einkommen natürlicher Personen (aus 
unselbständiger Arbeit, aus Vermögen, aus Unter­
nehmertätigkeit, aus Pensionsleistungen usw.) ein­
schließlich der Grundsteuern in den Fällen, in denen 
diese Steuern lediglich eine Form der Berechnung und 
Erhebung eines Teils der globalen Einkommensteuer 
darstellen 

b) Steuern auf die Gewinne von Gesellschaften und an­
deren juristischen Personen 

2. Vermögenswirksame Steuern (R 72) sind Zwangsab­
gaben, welche der Staat in unregelmäßigen Abständen 
vom Vermögen oder Besitz der institutionellen Einheiten 
erhebt. 

Das Kriterium des Fehlens einer Periodizität in der Be­
steuerung liegt dieser Definition zugrunde und ermög­
licht es, die vermögenswirksamen Steuern von den lau­
fenden Einkommen- und Vermögensteuern zu unter­
scheiden. Zur Kategorie der vermögenswirksamen 
Steuern gehören Erbschaft- und Schenkungsteuern und 
außerordentliche Vermögensabgaben. 

3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20) sind 
Zwangsabgaben, die der Staat oder die Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaften von produzierenden Ein­
heiten erheben und welche die Produktion und die Ein­
fuhr von Waren und Dienstleistungen oder den Einsatz 
von Produktionsfaktoren belasten. Die Steuern sind ohne 
Rücksicht darauf zu zahlen, ob Betriebsgewinne erzielt 
worden sind oder nicht. 

Der Begriff Produktion ist hier im weiten Sinne der Volks­
wirtschaftl ichen Gesamtrechnungen zu verstehen und 
umfaßt außer der Warenproduktion auch Dienstleistun­
gen (des Handels, des Verkehrs, des Kreditwesens, des 
Versicherungsgewerbes usw.). Steuern auf den Verkauf 
und den Kauf von Waren und Dienstleistungen gehören 
ebenfalls zu den Produktionsteuern. 

c) laufende Abgaben vom Vermögen und Besitz von pri­
vaten Haushalten, Kapitalgesellschaften und Orga­
nisationen ohne Erwerbscharakter 

d) Steuern auf Lotteriegewinne sowie sonstige Spiel-
und Wettgewinne 

e) Kraftfahrzeugsteuern und sonstige Abgaben von pr i ­
vaten Haushalten für die Nutzung von Kraftfahrzeugen 
zu nichtproduktiven Zwecken. 

Nicht zu dieser Kategorie gehören Gebühren für die Be­
nutzung von Rundfunk- und Fernsehgeräten, deren Er­
lös den Hörfunk- und Fernsehanstalten zufließt. Diese 
Gebühren werden im ESVG als Käufe von marktbe­
stimmten Dienstleistungen angesehen. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß der zu buchende Steuer­
betrag auch Verzugszuschläge und eventuelle zusätz­
liche Veranlagungs- und Einziehungskosten enthält; er 
ist vermindert um Steuererstattungen, welche der Staat 
im Rahmen seiner Wirtschaftspolit ik vornimmt, sowie um 
Rückzahlungen bei ungerechtfertigter Erhebung. 

Das ESVG unterscheidet (1 ): 

— Produktionsteuern (R 21) 
- Einfuhrabgaben (R 29) 

Die Produktionsteuern (R 21) umfassen insbesondere 
folgende Steuern und Abgaben: 

a) Mehrwertsteuer (2) 
b) Sonstige Steuern auf den Umsatz (2) 
c) Verbrauchsteuern (2) 

d) Eintragungsteuern, ohne diejenigen, die auf die un­
entgeltl iche Überlassung von Eigentum erhoben 
werden 

e) Stempelabgaben, ohne diejenigen, die von privaten 
Haushalten bei Inanspruchnahme von Dienstleistun­
gen des Staates gezahlt werden 

f) Verkaufsteuern 

g) Vergnügungsteuern 

h)Wett- , Spiel- und Lotteriesteuern außer Steuern auf 
die erzielten Gewinne 

(1) Diese Auftei lung ist in dem vorl iegenden Jahrbuch nicht enthalten. 
(2) Ohne den Teil dieser Steuern, der als Einfuhrabgaben zu betrachten ist. 



i) Kraftfahrzeugsteuern auf Kraftfahrzeuge, die als An­
lagegüter angesehen werden 

j) Grundsteuern außer in den Fällen, in denen diese 
Steuern lediglich eine Form der Berechnung und Er­
hebung eines Teils der globalen Einkommensteuer 
darstellen 

k) Steuern auf die Lohnsumme und die installierte An­
triebsleitung 

I) Kapitalverkehrssteuern 

m)Gewinne von Staatsmonopolen, die von diesen an den 
Fiskus abgeführt werden 

n) Betriebsüberschüsse von öffentlichen Unternehmen, 
die zwar keine Staatsmonopole sind, aber eine Mono­
polstellung einnehmen, soweit diese Betriebsüber­
schüsse nicht nur vorübergehend eine normale Ge­
winnspanne übersteigen 

o) Ausfuhrabgaben 

p) Abgaben, Gebühren und Kostenbeteiligungen, die von 
produzierenden Einheiten an den Staat für die Inan­
spruchnahme von Dienstleistungen gezahlt werden 
müssen, welche dieser im Rahmen seiner allgemeinen 
Verwaltungsaufgaben erbringt (z. B. Paßgebühren, 
Gebühren für Untersuchungen, Führerscheine, Ge­
richtskosten). 

Einfuhrabgaben (R 29) umfassen alle Zwangsabgaben, 
die vom Staat oder von Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften auf eingeführte Güter erhoben werden, 
die in den freien Verkehr des Wirtschaftsgebietes eines 
Landes eingehen. Hierzu gehören insbesondere die Zölle, 
die Abschöpfungsbeträge auf eingeführte landwirtschaft­
liche Erzeugnisse, die Mehrwertsteuer auf Einfuhren, 
sonstige Umsatzsteuern auf Einfuhren (Einfuhrausgleich­
steuern) sowie allgemeine und spezielle Verbrauch­
steuern auf eingeführte Güter. 

B.Zuordnung der Steuereinnahmen nach empfangen­
den Teilsektoren 

Das vorliegenden Jahrbuch sieht als Empfänger der 
Steuereinnahmen dem ESVG gemäß folgende Teilsek­
toren vor: 

- Zentralstaat (S 61 )(1 ) 

- Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 

-Sozialversicherung (S63) -

- Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (S 92). 

Die drei erstgenannten Teilsektoren gehören zum Sektor 
„Staat" der Volkswirtschaft. Die Institutionen der Euro­
päischen Gemeinschaften sind ein Teilsektor des Sektors 
„Übrige Welt". 

Der Nachweis der Steuereinnahmen bei den einzelnen 
Teilsektoren beruht auf dem Kriterium des endgültigen 
Steuerempfängers und nicht auf dem der Stelle, welche 
die Steuern erhebt. Demnach gilt folgende Zuordnungs­
regel: wenn eine Körperschaft des Staates (z. B. der Zen­
tralstaat) Steuern einnimmt, von denen ein bestimmter 
Anteil automatisch an eine andere staatliche Stelle (z. B. 
eine lokale Gebietskörperschaft) abgetreten werden muß, 
wird angenommen, daß es sich um eine Transaktion für 
Rechnung anderer handelt. In diesem Fall wird der Teil 
der Steuereinnahmen, der für die andere öffentliche 
Körperschaft bestimmt ist, als Steuer behandelt, die von 
dieser anderen Körperschaft erhoben wird, und nicht als 
eine laufende Übertragung innerhalb des Staates. 

Für Steuern, welche in Form von Zuschlägen zu Steuern 
des Zentralstaates erhoben werden und bei denen die 
Gemeinden selbst innerhalb bestimmter, vom Zentral­
staat festgelegter Grenzen den Hebesatz oder den Be­
trag bestimmen können, ¡st diese Lösung sogar die ein­
zige sinnvolle. 

Das Steueraufkommen jedes Teilsektors enthält also 
nicht nur die Steuern, die ihm direkt zufließen, sondern 
auch die Anteile, die ihm aus den Steuereinnahmen ande­
rer Teilsektoren automatisch zustehen. Diese Regelung 
gilt einheitlich für Steuern, die der Zentralstaat für Rech­
nung von lokalen Gebietskörperschaften und der Insti­
tutionen der Europäischen Gemeinschaften einnimmt. 
Die Eigenmittel der letzteren bestehen aus den EGKS-
Umlagen von Kohle- und Stahlunternehmen und, ab 
1971, aus den Agrarabschöpfungen, den Zuckerabgaben 
und einem Anteil an den Zolleinnahmen. 

Es ist hier auf den Unterschied zwischen Steuereinnah­
men für Rechnung einer anderen Gebietskörperschaft 
und Übertragungen von Haushaltseinnahmen zwischen 
staatlichen Körperschaften hinzuweisen. Bei ersteren 
handelt es sich ausschließlich um Steuereinnahmen, 
welche die einnehmende Gebietskörperschaft automa­
tisch an den empfangenden Teilsektor weiterzuleiten hat. 
Damit besteht eine klare Abgrenzung von den Zuwei­
sungen an lokale Gebietskörperschaften, die aus dem 
allgemeinen Steueraufkommen des Zentralstaates f inan­
ziert werden. Diese Zuweisungen sind nicht an bestimmte 
Steuerkategorien gebunden und laufen oft über be­
stimmte Fonds (Provinz- und Gemeindefonds) und haben 
variable Bemessungsgrundlagen (Einwohnerzahl, Flä­
che, u. ä.). 

C Tatsächliche Sozialbeiträge 

Tatsächliche Sozialbeiträge (R 62) umfassen alle Zah­
lungen, die versicherte Personen oder ihre Arbeitgeber 
an Institutionen leisten, die Sozialleistungen gewähren, 
um Ansprüche auf diese Leistungen zu erwerben und 
zu erhalten. Diese Sozialbeiträge gliedern sich in 

a) Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R 621) 

b) Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge 
(R622) 

(1) Für die Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Zentralverwaltungen der Bundesländer. 
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c) Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (R 623). 

Tatsächliche Sozialbeiträge können an folgende Stellen 
geleistet werden: 

a) Sozialversicherungsinstitutionen 

b) übrige Staatliche Stellen (d. h. Institutionen des Zen­
tralstaates und lokale Gebietskörperschaften) 

c) Pensionskassen, Versicherungsvereine auf Gegen­
seitigkeit, Versicherungsgesellschaften und sonstige 
Institutionen, die dem Sektor Versicherungsunter­
nehmen zugeordnet werden 

d) die übrige Welt. 

Tatsächliche Sozialbeiträge, welche die unter c) und d) 
zugeordneten Institutionen erhalten, werden in dem vor­
liegenden Jahrbuch nicht nachgewiesen, da sie nicht 
vom Staat erhoben werden. 

Die Einrichtung tatsächlicher Sozialbeiträge kann auf­
grund eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung, auf­

grund eines Tarifvertrages für einen Wirtschaftsbereich, 
aufgrund einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer auf Unternehmensebene, aufgrund des 
Arbeitsvertrags selbst und in bestimmten Fällen auf frei­
will iger Grundlage erfolgen (z. B. Beiträge von Personen, 
die nicht oder nicht mehr gesetzlich zur Beitragszahlung 
verpflichtet sind). 

Soweit Beitragszahlungen freiwill ig erfolgen, dürften sie 
eigentlich in dem vorliegenden Jahrbuch nicht erschei­
nen; da sie aber von geringer Bedeutung sind und in den 
meisten Ländern zahlenmäßig kaum erfaßt werden kön­
nen, sind sie noch in den Angaben enthalten. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die Bezeichnung 
Tatsächliche Sozialbeiträge gewählt worden ist, um diese 
von den unterstellten Sozialbeiträgen abzugrenzen, die 
den Gegenwert von Sozialleistungen darstellen, die 
direkt, d. h. ohne Zwischenschaltung von Beitragszah­
lungen von Arbeitgebern gezahlt werden (z. B. Pen­
sionszahlungen des Staates an seine Beamten in Ruhe­
stand). Diese unterstellten Sozialbeiträge werden in dem 
vorliegenden Jahrbuch nicht ausgewiesen, weil sie keine 
tatsächliche Einnahme des Staates darstellen. 

11 



ABSCHNITT II 

Statistischer Kommentar und Vergleichstabellen 

Die Zusammenfassung des im vorliegenden Jahrbuch 
dargebotenen Zahlenmaterials und sein Vergleich zwi­
schen den Ländern vermittelt einen Überblick über das 
Steuerwesen in den Mitgliedsländern der Europäischen 
Gemeinschaft nach folgenden Gesichtspunkten: 

1. Aufkommen an Steuern und Sozialbeiträgen insgesamt 

2. Strukturvergleich dieses Aufkommens nach Kategorien 

1. Aufkommen an Steuern und Sozialbeiträgen 

Als Aufkommen an Steuern und Sozialbeiträgen wird in 
diesem Jahrbuch der Gesamtbetrag des Steueraufkom­
mens und der vom Staat empfangenen tatsächlichen 
Sozialbeiträge bezeichnet. 

Die Beträge und die Zuwachsraten dieses Aufkommens 
in den neun Mitgliedsländern sind aus Tabelle A zu er­
sehen. 

T A B E L L E A 

Aufkommen an Steuern und Sozialbeiträgen, 1970/1975 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1971/70 
1972/71 
1973/72 
1974/73 
1975/74 

1975/70 
% insgesamt 

% Durchschnitt 

1971/70 
1972/71 
1973/72 
1974/73 
1975/74 

1975/70 
% insgesamt 

% Durchschnitt 

BR 
Deutsch­

land 

232 348 
264 284 
292 991 
346 764 
374 360 
387 212 

13,7 
10,9 
18,4 
8,0 
3,4 

66,7 

10,8 

5,7 
4,9 

11.6 
1.0 

- 3 , 4 

20,7 

3,8 

Frank­
reich 

278 457 
305 905 
346 309 
397 944 
458 487 
530 425 

9,9 
13,2 
14,9 
15,2 
15,7 

90,5 

13,8 

3,8 
6,5 
6,5 
3,3 
1,4 

23,2 

4,3 

Ita­
lien 

InM 

17 358,4 
19 354,9 
21 171,0 
24 813,4 
31 137,0 
35 702,1 

11,5 
9,4 

17,2 
25,5 
14,7 

105,7 

15,5 

4,0 
3,0 
5,3 
7,4 

- 2 , 5 

18,2 

3,4 

Nieder­
lande 

Belgien Luxem­
burg 

Vereinig­
tes König­

reich 

Hionen Landeswährung (Italien in Milliarden) 

46 439 
54 850 
63 390 
74 760 
85 930 
97 880 

453 062 
508 675 
573 281 
668 819 
805 099 
953 262 

16 946 
19 150 
21 738 
26 624 
33 557 
37 311 

Nominelle Zuwachsraten (in %) 

18,1 
15,6 
17,9 
14,9 
13,9 

110,8 

16,1 

12,3 
12,7 
16,7 
20,4 
18,4 

110,4 

16,0 

Reale Zuwachsraten ( 

8,9 
6,1 
9,0 
5,8 
2,6 

36,8 

6,4 

6,6 
6,8 
9,2 
6,8 
5,5 

40,1 
7,0 

13,0 
13,5 
22,5 
26,0 
11,2 

120,2 

17,1 

')(in%l 

5,9 
7,8 

14,3 
12,9 

- 0,3 

47,1 
8,0 

19 206 
20 288 
21 659 
23 418 
29 440 
37 882 

5,6 
6,8 
8,1 

25,7 
28,7 

97,2 

14,6 

- 3 , 0 
- 1,2 

0,2 
10,8 
0,7 

7,1 
1,4 

Irland! 

513,92 
608,83 
704,73 
859,90 
963,67 

1 198,54 

18,5 
15,8 
22,0 
12,1 
24,4 

133,2 

18,5 

7,7 
2,2 
5,7 
4,5 
1,2 

23,1 
4,2 

Dänemark 

43 820 
53 090 
61 642 
71 178 
82 929 
86 652 

21,2 
16,1 
15,5 
16,5 
4,5 

97,7 

14,6 

14,2 
6,9 
4,7 
4,7 

- 6 , 2 

25,6 
4,7 

EUR 9 

11,3 
11,5 
12,4 
12,9 
11,7 

76,0 

12,0 

3,7 
4,0 
6,9 
4,8 

- 0 , 6 

20,0 

3,7 

( ) Die realen Werte wurden durch Division der nominel len Werte durch den Preisindex des Brut to in landsprodukts e rmi t te l t . 
Bei Luxemburg erschien es zweckmäßig, den Preisindex der letzten Inlandsverwendung zu benutzen. 

Um die Entwicklung des Aufkommens an Steuern und 
Sozialbeiträgen zu beurteilen, sollte kurz aufgezeigt 
werden, unter welchen wirtschaftlichen Gegebenheiten 
diese stattgefunden hat. Ab Ende 1973 kam es unter Ein­
wirkung der Ölkrise und der Inflation zu einer deutlichen 
Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung, die 

1974 - 1975 in die schwerste und umfassendste Rezes­
sion seit dem zweiten Weltkrieg mündete. So ist 1975 
erstmals seit Bestehen der Gemeinschaft eine negative 
Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts sowohl für die 
Gemeinschaft insgesamt als auch für sämtliche Mit­
gliedsländer zu verzeichnen. 
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TABELLE Β 

Zunahme der wichtigsten Steuerkategorien und der tatsächlichen 
Sozial beitrage von 1974 auf 1975 in realen Werten (' ) 

Γ
1
) Vgl. die Fußnote zu Tabelle A. 

in% 

BR Deutschland 

Frankreich 
Italien 

Niederlande 
Belgien 

Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 

Dänemark 

Produktionsteuern 
und Einfuhrabgaben 

­ 3,0 
+ 1,2 

­ 14,0 
+ 2,4 

­ 3,7 
+ 5,2 

­ 2,6 

­ 3,7 

­ 1,8 

Laufende Einkommen­
und Vermögensteuern 

­ 9,2 

­ 9,1 
+ 7,9 

+ 3,5 
+ 11,6 

­ 8,8 
+ 3,9 
+ 5,0 

­ 8,7 

Tatsächliche 
Sozialbeiträge 

+ 2,0 

+ 6,9 
+ 4,0 

+ 2,3 
+ 6,9 

+ 7,3 
+ 2,3 
+ 16,4 

­ 2,1 

Aufkommen an 

Sozi: 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

I beitragen 

3,4 

1,4 
2,5 
2,6 
5,5 

0,3 
0,7 

1,2 
6,2 

Auch die Entwicklung des Aufkommens an Steuern und 
Sozialbeiträgen 1975 in realen Werten ¡st für die Gemein­
schaft insgesamt durch eine negative Zuwachsrate 
(— 0,6 %) gekennzeichnet. Allerdings weichen die Er­
gebnisse nach Ländern erheblich voneinander ab. In 
ihnen spiegeln sich neben dem Einfluß von Sonderfak­
toren die unterschiedlichen Entscheidungen der öffent­
lichen Hand in den einzelnen Mitgliedstaaten wider, ent­
weder die Steuerlast der privaten Haushalte und der Un­
ternehmen zu erleichtern oder für eine angemessene 
Deckung des Bedarfs der öffentlichen Verwaltung an 
finanziellen Mitteln zu sorgen. 

Für den Zeitraum 1970 ­ 1975 insgesamt war der durch­
schnittliche Zuwachs des Aufkommens an Steuern und 
Sozialbeiträgen in realen Werten in den Benelux­Staaten 
am höchsten und im Vereinigten Königreich am ge­
ringsten; in den übrigen Ländern lag er nahe beim Ge­
meinschaftsdurchschnitt (+ 3,7 %). 

Aus Tabelle Β sind die realen Zuwachsraten der wich­
tigsten Steuerkategorien und der Sozialbeiträge von 1974 
auf 1975 ersichtlich. In Dänemark lassen sich für alle drei 
Kategorien negative Zuwachsraten feststellen, wobei der 
stärkste Rückgang bei den laufenden Einkommen­ und 

TABELLE C 

Aufkommen an Steuern und Sozialbeiträgen in % des Bruttoinlandsprodukts 1970 — 1975 

1970 

1971 
1972 

1973 

1974 
1975 

1970 

1971 

1972 
1973 
1974 

1975 

1970 

1971 
1972 

1973 
1974 
1975 

BR 

Deutschland 

34,2 

35,1 
35,5 

37,8 

38,0 

37,6 

23,4 

23,9 

23,9 
25,3 

25,2 

24,2 

10,8 
11,1 

11,7 
12,5 
12,8 
13,4 

Frank­

reich 

35,6 

35,1 
35,3 

35,7 

35,9 

36,9 

22,7 

21,9 
22,1 

22,3 

22,3 
22,1 

12,9 

13,1 
13,2 
13,5 
13,6 
14,7 

Italien 

1 

30,0 
30,7 

30,6 
30,2 

31,4 

31,8 

18,4 

18,6 
18,5 
17,8 

18,3 
17,7 

11,6 
12,1 
12,1 

12,4 

13,1 
14,1 

Nieder­

lande 

jteuern und 

40,5 

42,3 
43,2 

44,5 

45,9 
47,7 

25,9 

26,9 
27,7 

27,6 

27,8 
28,9 

Tatsäcl 

14,6 
15,4 
15,5 

16,9 
18,2 

18,8 

Belgien 

tatsächliche 

35,9 

36,8 
37,3 

38,3 

39,3 

42,4 

Steuern 

25,0 

25,5 
25,5 
26,2 

27,1 

29,0 

lliche Sozial 

10,9 
11,3 
11,8 
12,1 
12,3 
13,4 

Luxem­

burg 

Sozialbeiträi 

31,9 

35,4 
36,3 

36,6 

39,5 

46,2 

22,3 

24,9 

25,6 
26,4 

28,3 

32,1 

se i trage 

9,6 
10,5 
10,7 

10,3 
11,2 
14,1 

Vereinigtes 

Königreich 

)e 

37,9 

35,8 
34,5 

32,6 

36,1 

36,8 

32,4 

30,6 

28,9 
26,9 

29,6 

30,1 

5,5 

5,3 
5,6 

5,8 
6,5 
6,7 

Irland 

31,6 

32,7 
31,8 

32,2 

33,6 

34,1 

28,7 

29,6 

28,7 
28,7 

29,3 

29,0 

2,9 

3,1 
3,2 
3,5 
4,4 

5,1 

Däne­

mark 

37,5 

41,3 
42,4 

43,1 

45,0 
42,5 

35,9 

39,6 

40,6 
42,3 
44,4 

42,0 

1,6 
1,7 

1,8 
0,8 
0,6 
0,6 

EUR 9 

35,1 

35,2 
35,2 

35,9 

37,0 
37,5 

24,8 

24,6 

24,4 
24,5 
25,1 

24,8 

10,3 

10,5 
10,9 

11,5 
11,9 
12,6 
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Vermögensteuern zu verzeichnen ist ( - 9 %). Das erklärt 
sich aus den Maßnahmen, die der dänische Staat Anfang 
1975 getroffen hat, um durch eine Heraufsetzung des 
steuerpflichtigen Mindestbetrags den Steuerdruck auf 
den niedrigsten Einkommen zu verringern. Auch in 
Deutschland haben die mit der Steuerreform eingeführ­
ten Erleichterungen für Arbeitnehmer die direkte Be­
steuerung vermindert ( - 9 %). In Frankreich haben die 
Maßnahmen zugunsten der wirtschaftlichen Entwick­
lung, die einen Aufschub des Zahlungstermins für die 
Steuer auf Einkommen aus Handel und Gewerbe und 
die Körperschaftsteuer ermöglichten, sich auf das Auf­
kommen der Kategorie laufende Einkommen- und Ver­
mögensteuern ausgewirkt ( - 9 %). Dagegen ¡st die in 
Belgien verzeichnete stärkste Erhöhung ( + 12 %) größ­
tenteils auf den Zuwachs der Bruttolohn- und Gehalts­
summe zurückzuführen, die unter Einwirkung der Steuer­
pro g ressi vi tät einen starken Anstieg der Lohn- und Ge­
haltsabzüge verursacht hat. Schließlich ist für Italien 
noch zu vermerken, daß der 8%ige Anstieg der laufenden 
Einkommen- und Vermögensteuern vorwiegend aus den 
an der Quelle erhobenen Steuern stammt. Man kann im 
übrigen davon ausgehen, daß dieser Anstieg ohne Ver­
zögerungen bei der Steuerveranlagung noch größer 
gewesen wäre. 

Die Kategorie der Produktionsteuern ist bei den meisten 
Ländern in realen Werten rückläufig, was mit dem Rück­
gang der Wirtschaftstätigkeit zusammenhängt. 

Dagegen läßt sich in allen Mitgliedstaaten außer Däne­
mark eine Erhöhung der tatsächlichen Sozialbeiträge in 
realen Werten feststellen. 

Aus Tabelle C ist ersichtlich, wie sich in den Jahren 1970 
bis 1975 der Anteil der Steuern, der tatsächlichen Sozial­
beiträge und des Aufkommens an Steuern und Sozial­
beiträgen am Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
entwickelt hat. 

In den meisten Ländern ist der Anteil des Aufkommens an 
Steuern und Sozialbeiträgen am Bruttoinlandsprodukt 

während des Zeitraums 1970 - 1975 durch einen Anstieg 
gekennzeichnet. In den Niederlanden, wo die Quote von 
41 auf 48 % angestiegen ¡st, war die Steuerbelastung 
am größten. Der in Luxemburg zu verzeichnende sehr 
schnelle Zuwachs (von 32 auf 46 %) führt dazu, daß das 
Steueraufkommen in diesem Land 1975 fast die gleiche 
Höhe erreicht wie in den Niederlanden. In Dänemark war 
nach einer schnellen Zunahme der Steuerbelastung 1975 
ein Rückgang um 2,5 Punkte festzustellen, der haupt­
sächlich auf eine Erleichterung der direkten Besteuerung 
zurückzuführen ist. 

In Belgien, wo die Steuerbelastung in den letzten Jahren 
konstant angestiegen ist, hat sich diese Tendenz 1975 
beschleunigt; sie beträgt jetzt 42 % des Bruttoinlands­
produkts. Frankreich und Italien zeichnen sich im Be­
richtszeitraum durch eine stabile Steuerbelastung aus, 
mit einem gewissen, in Frankreich etwas stärkeren An­
stieg im Laufe des Jahres 1975. Im Vereinigten König­
reich war nach dem Rückgang von 1970 bis 1973 - 1974 
und 1975 eine Zunahme der Steuerbelastung zu ver­
zeichnen. Für den leichten Rückgang der Steuerbe­
lastung in Deutschland 1975 ist hauptsächlich das In­
krafttreten der Steuerreform verantwortl ich. 

Betrachtet man den Anteil der Steuern und der tatsäch­
lichen Sozial beitrage am Bruttoinlandsprodukt getrennt, 
so läßt sich feststellen, daß die Sozialbeiträge in allen 
Mitgliedstaaten außer Dänemark an Bedeutung gewin­
nen. Der Anteil der Steuern am Bruttoinlandsprodukt 
dagegen ist 1975 nur im Vereinigten Königreich und den 
Benelux-Staaten gewachsen. 

2. Strukturvergleich des Aufkommens an Steuern und 
Sozialbeiträgen 

In Tabelle D wurde das Aufkommen an Steuern und So­
zialbeiträgen für die Jahre 1970 und 1975 nach den ver­
schiedenen Steuerkategorien und tatsächlichen Sozial-

TABELLE D 
Strukturvergleich des Aufkommens an Steuern und Sozialbeiträgen 

1975 und 1970 

1. 

I I . 

I I I . 

I V . 

V . 

V I . 

P roduk t ions teuern und 
E in fuhrabgaben (1 bis 71 

1. A l lgemeine Umsatzsteuern 
2. Zö l le und Agrarabschöpfungen 
3. Verbrauchsteuern 
4 . Steuern auf Dienst leistungen 
5. Grundsteuern 
6 . Stempel - , E i n t r a g u n g - u n d 

Verkehrsteuern 
7. Sonstige Produk t ions teuern 

und Einfuhrabgaben 

Laufende E i n k o m m e n - u n d 
Vermögensteuern 

Vermögenswi rksame Steuern 

Steuere innahmen insgesamt 
(1 + II + I I I ) 

Tatsächl iche Sozialbeitrage 

Steuere innahmen und tatsächl iche 
Sozialbei t räge insgesamt ( IV * V] 

BR 
Deutsch land 

75 

32 ,5 

14,0 
0,9 
8.4 
0,9 
1,1 

0.7 

6,6 

31 ,6 

0,1 

64 ,3 

35,7 

100 

70 

37 ,4 

16,3 
1,6 

10,0 
1,1 
1.2 

0.7 

6,5 

30 ,7 

0,4 

68 ,4 

31 ,6 

100 

Frank­
reich 

75 

40.9 

23.4 
0.6 
6.2 
1.6 
1.3 

1.3 

6,5 

18,4* 

0,7 

60,1 

39 ,9 

100 

70 

44,2 

25,4 
1,0 
8,1 
2,0 
1,4 

1,5 

4,8 

18.9 

0.7 

63,8 

36,2 

100 

Ital 

75 

31 ,7 

14,4 
1,0 

13,5 
1,6 

3,0 

1.1 

23.7 

0,2 

55 ,6 

4 4 , 4 

100 

en 

70 

40 ,7 

13,5 
2,3 

18,8 
2,8 

4 ,3 

1,6 

20,0 

0.6 

61 ,3 

38,7 

100 

Nieder­
lande 

75 

25,1 

14,1 
1,5 
6,0 
0,0 
0,2 

0,9 

2,4 

35,1 

0,4 

60 ,6 

39.4 

100 

70 

29,3 

14,3 
3,1 
8,1 
0,1 
0,3 

0,9 

2,4 

34.0 

0.6 

63.9 

36.1 

100 

Belç 

75 

27.7 

15.7 
1.4 
6.5 
0,6 

1,6 

1.8 

40 ,0 

0,7 

68 ,5 

31 ,5 

100 

ien 

70 

36 ,9 

20,7 
3,0 
8,0 
0,8 

2,2 

2,2 

31,8 

1.0 

69 ,6 

30.4 

100 

L u x e m ­
burg 

75 

29 ,8 

11,9 
0,5 
7,4 
0,4 
0,6 

3,4 

5,6 

39 ,4 

0,3 

69 ,5 

30 ,5 

100 

70 

30,1 

10.4 
1.1 
6.9 
0.3 
1.1 

3,8 

6,4 

39,4 

0,4 

69 ,8 

30,2 

100 

Verein igtes 
Kön ig re ich 

75 

35 ,8 

8,7 
1,5 

12,4 
0,7 

10,8 

0,7 

1,0 

45 ,2 

0,8 

81 ,8 

18,2 

100 

70 

42 ,2 

6,5 
1.4 

17,7 
0,6 
9.6 

0,6 

5,7 

41,4 

2,0 

85,5 

14,5 

100 

I r land 

75 

52 ,3 

14,6 
1,9 

25,7 
0,7 
7,1 

1,2 

1.1 

31 .6 

1,1 

85 ,0 

15,0 

100 

7 0 

61,2 

12,9 
2,9 

32 ,2 
0.7 

10,0 

1.1 

1.5 

28 ,4 

1,2 

9 0 , 9 

9.1 

100 

Dänemark 

75 

37,4 

17.4 
0.9 

13,4 
0,2 
4 ,0 

0,8 

0.7 

60 ,9 

0,3 

98.6 

1,4 

100 

70 

44,4 

18,3 
1,6 

17,6 
0,2 
4 ,5 

1.0 

1.2 

50,9 

0,4 

95.6 

4.4 

100 

14 
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